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Organisation 

Der Kinderladen ist jeden Tag von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr durchgehend geöffnet. 

Bring- und Abholzeiten 

Bringzeiten :                                                                                 Abholzeiten :  

Mo-Fr:                                                                                              Mo, Di, Do, Fr : 

7.30 Uhr bis 8.50 Uhr                                                                    13.15 Uhr bis 14.00 Uhr                                                      

9.30 Uhr bis 10.00 Uhr                                                                    15.30 Uhr bis 16.30 Uhr 

                                                                                                            Mi : ab 13.15 Uhr flexible Abholzeit 

Zwischen 8.50 und 9.00 findet der                                       Bis 13.00 Uhr wird Mittag gegessen. 

Morgenkreis statt. Von 9.00 Uhr bis 9.30 Uhr                        Fr. schließt der Kila um 16.00 Uhr                                    

wird gemeinsam gefrühstückt, daher die Kinder 

 in dieser Zeit NICHT bringen. 

Die Bring- und Abholzeiten sind jeweils einzuhalten, um einen reibungsfreien Tagesablauf zu ermöglichen, 

insbesondere bei Aktionen. Abweichungen sind jedoch nach vorheriger Absprache mit den Erzieher/innen möglich, 

insbesondere in der  Eingewöhnungsphase. Je nach Wunsch der neuen Kinder können die Eltern z.B. stundenweise 

bleiben oder früher abholen.  

 



Krankheiten 

Ist ein Kind erkrankt, so sollte es bis spätestens 9.00 Uhr am selben Tag abgemeldet werden, natürlich wenn möglich 

schon mit Ausblick auf die frühestmögliche Rückkehr in den Kinderladen. 

Ansteckende Krankheiten, insbesondere Kinderkrankheiten, müssen lt. Gesetz intern bekannt gemacht werden, um 

andere zu schützen. Es ist den Erzieher/innen vorbehalten, Kinder vom Kinderladen auszuschließen, wenn sie den 

Eindruck vermitteln, sie sind (noch) nicht gesund. In Fällen von Unklarheit ist ein ärztliches Attest über die 

Ansteckungsfreiheit des Kindes beizubringen. 

Die Woche im Kinderladen 

Innerhalb der Woche gibt es bei uns feste Termine, um die sich flexible Angebote ranken.  

Wann? Was? Wo? Wer? 

Mo  Situatives Spiel Kinderladen, draußen Interessierte Kinder 

Di (vorm.) Turnen Turnhalle  

Minoritenstraße 

alle 

Mi (vorm.) Schwimmen Südhalle Teilgruppe 

Do            

(vorm. Jan.-Jul.) 

Vorschulkindergruppe 

Kinderyoga 

Kinderladen+Aachen 

                       (Ausflüge)  
Vorschulkinder 

    

Do (nachm.) Aktionen  

(Bastel/ Malen,  

Musizieren,  

Entspannung, etc.) 

Kinderladen alle 

Fr (vorm.) Ausflug 
Lousberg, Stadtpark, 

Tierpark, Innenstadt, etc. 

alle 

 

Kinderladenausrüstung 

Für diese Aktionen sollten die Kinder ihre Kleidung (Bade- und Turnsachen, Buddelhose, Gummistiefel, ggf. 

Regenjacken) ständig im Kinderladen haben. Außerdem werden Hausschuhe benötigt. Für kleine Missgeschicke des 

Alltags sollte ein kompletter Satz Wechselkleidung im Kinderladen verbleiben (Garderobenfach). Die Eltern 

kontrollieren bitte selbständig, ob alles da und sauber ist. 

 

 



Kindergeburtstage 

Geburtstage werden im Kinderladen mit einem Geburtstagsfrühstück gefeiert. Die jeweiligen Eltern bringen dazu 

Kuchen mit und haben anschließend die Gelegenheit, eine Schatzsuche (oder ähnliches) durchzuführen. Gerne 

übernehmen - in Absprache- die Erzieherinnen diesen Teil der Feier. Die Kinder bringen häufig ein kleines Geschenk 

mit. (Es muss sich dabei nicht um ein neues Teil handeln – für die Kinder zählt eher der Spaß am Schenken und 

Beschenkt werden.) 

Feste und Aktionen 

Sankt Martin und Weihnachten werden nachmittags und abends mit Eltern im Kinderladen gemeinsam gefeiert. 

Einmal jährlich besteht die Möglichkeit zu einer Übernachtung im Kinderladen (ab 4 Jahren), außerdem gibt es eine 

dreitägige Fahrt für die Vorschulkinder nach Holland, in der Regel im Mai. Zum Kennenlernen der neuen und 

Verabschiedung der alten Kinder und Eltern findet Anfang September ein Grillfest auf dem Abenteuerspielplatz in 

Walheim statt. 

Karneval wird am Fettdonnerstagvormittag mit den Kindern im Kinderladen kostümiert gefeiert, ebenso Halloween 

(wer mag mit Kostüm, sonst ohne). Darüber hinaus organisiert die Elterngemeinschaft entweder ein öffentliches 

Sommerfest oder einen Flohmarkt, das wird an den Elternabenden besprochen und beschlossen. 

Da wir eine Elterninitiative sind, freuen wir uns immer über individuelle Angebote der jeweiligen Eltern 

entsprechend ihren Fähigkeiten. So wurden bereits bei uns auch Kräuterwanderungen, Töpfertage und besondere 

Musikveranstaltungen angeboten. 

Elterngespräche 

Neben einem verbindlichen Elterngespräch pro Kilajahr zur Entwicklung des Kindes, stehen die Erzieher jeder Zeit zur 

Verfügung , um weitere  Gespräche nach Absprache zu führen, um individuelle Fragen und /oder Probleme bezüglich 

des Kindes zu besprechen und zu klären. 

Im Bereich des Konfliktmanagements hat sich die Elternschaft gemeinsam mit den Erziehern darauf verständigt, dass 

bei problematischen Gesprächsthemen neben den betroffenen Person (-en)  und Erziehern noch ein Vertreter des 

Vorstandes , sowie ein neutraler Elternteil zur Protokollführung mit anwesend sind. 

 

Was ist eine Elterninitiative? 

Bei dem Kinderladen, kurz KiLa genannt, handelt es sich um eine Elterninitiative. Im staatlichen und kirchlichen 

Kindergarten werden die pädagogischen Richtungen und Ziele vom Träger bestimmt und liegen somit außerhalb des 

Einflussbereiches der Eltern. Da im Kinderladen die Eltern und Erzieher den Trägerverein bilden, kann das 

pädagogische Konzept in der Elternversammlung diskutiert und beschlossen werden. Der von dieser Versammlung 

vorgegebene Rahmen wird von den Erzieher/innen in der täglichen Arbeit mit den Kindern ausgefüllt. In der Regel 

werden die Eltern auf dem Elternabend (alle 6 Wochen Di, um 19.30 Uhr im Kinderladen) von den Erzieher/innen 

über die pädagogischen Ereignisse in der Gruppe, Probleme, Fortschritte etc. informiert, der Vorstand berichtet über 

aktuelle Themen und die Eltern stellen Beschlüsse auf und besprechen ihre Anliegen.  

Die Teilnahme an den Elternabenden ist grundsätzlich verpflichtend. Eine Nichtteilnahme muss im Vorfeld 

entschuldigt werden. 

 

 

 

 

 

 



Organisationsform 

Der Kinderladen ist als eingetragener Verein organisiert. Nach den Bestimmungen des Vereinsrechts ist die 

Wahl eines Vorstands erforderlich, der auch juristisch für den Kinderladen haftet, das heißt für alle  

Personal- und Finanzangelegenheiten verantwortlich ist. Die Eintragung der Personen erfolgt im  

Vereinsregister, die Entlastung erfolgt durch die Vereinsmitglieder. Im Regelfall findet jährlich eine neue Wahl statt, 

sinnvoll ist es, wenn eingearbeitete Vorstände diese Arbeit auch über einen längeren Zeitraum erledigen. Der 

Vorstand besteht aus der/dem ersten Vorsitzende/n, einer/einem Stellvertreter/in und einem Kassierer. Der 

Dachverband des Vereins ist der DPWV (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband). 

 

Elternarbeit im KiLa 

(Ämter und Arbeitsgruppen - Stundenkonzept) 

Elterndienste und Ämterübernahmen sind im Kinderladen nicht nur ausdrücklich erwünscht, sie sind auch für den 

reibungslosen Ablauf notwendig. Wir können unseren hohen Personalschlüssel und das Wochenprogramm nur dann 

gewährleisten, wenn jedes Elternpaar sogenannte Elterndienste und Ämter übernimmt. Die Verteilung wird auf die 

Fähigkeiten und die Verfügbarkeit der jeweiligen Eltern abgestimmt. Es ist daher eine Grundvoraussetzung unserer 

Elterninitiative, dass alle Eltern bei der Ausführung mithelfen. 

Elterndienste 

Elterndienste sind Dienste im Kinderladen bei Krankheitsvertretung der Erzieher/innen oder  gelegentlich 

Fahrdienste an Ausflugstagen. Eltern werden gebeten, sich in eine Liste einzutragen, an welchen Wochentagen sie 

vor- oder und nachmittags zur Verfügung stehen, so dass sie bei Bedarf angerufen werden können. 

Elternämter 

Jedes Elternteil sollte ein Amt entsprechend der Verfügbarkeit und Fähigkeit übernehmen. Ämter sind z.B. Vorstand, 

Kassierer, Mitgliederverwaltung, Personal, Baugruppe, Vertrauensperson, Einkauf, Homepage, Layout, Geschenke, 

Nähen etc. Es besteht eine Ämterbeschreibung, die einmal im Jahr aktualisiert wird, da auch neue Ämter bei Bedarf 

entstehen oder Ämter wegfallen.  

Arbeitsgruppen 

Weiterhin werden zu bestimmten Themenstellungen Arbeitsgruppen temporär gebildet (z.B. Festkomitee,…).  

        Dieser behält sich vor, nach einem persönlichen Gespräch, die Befreiung auszusprechen. 

Putzwochen 

Zusätzlich finden einmal im Jahr Putzwochen statt, wo verschiedene Grundreinigungen,  

Aussortier- und Aufräumarbeiten erledigt werden müssen. Auch diese Aktion ist  verpflichtend.  

 

Kosten 

Die Kosten zum Betreiben des Kinderladens (Personalgehälter, Sachmittel, Miete etc.) werden zu 96% durch die 

Zahlungen des Jugendamts beglichen. Die übrigen 4% werden vom Trägerverein „Kindergarten Spielen & Lernen 

'72“, also von den Eltern, finanziert. Für Eltern entstehen also folgende Kosten: 

1. Abhängig von der Höhe des Einkommens fordert das Jugendamt den Elternbeitrag an. Dies ist der gleiche 

Betrag wie bei allen anderen Einrichtungen, also z.B. bei staatlichen Kindergärten. Der Betrag ist an das Jugendamt 

zu zahlen, NICHT an den Kindergarten. Mit Anmeldung des Kindes werden die Eltern automatisch vom Jugendamt 

angeschrieben und aufgefordert, ihr Einkommen anzugeben und den entsprechenden Betrag zu entrichten. Unter 



einer bestimmten Einkommensgrenze (z.B. Studenten) sind die Eltern von diesem Betrag befreit. Das letzte 

Kinderladenjahr ist beitragsfrei. 

2. Die o.g. Trägerkosten (4%) betragen z.Z. 30 EUR/Familie/Monat. Sie werden per Lastschrift vom Kinderladen 

eingezogen. Sind betreffende Familien aufgrund ihres niedrigen Einkommens von dem Kindergartenbeitrag befreit 

(s.o.), können sie sich auch auf Antrag von den Trägerkosten befreien lassen. Auf Antrag übernimmt dann das 

Jugendamt diese Kosten und zahlt sie an den Kindergarten. Diese Anträge muss die betreffende Familie selbst 

stellen. Formulare zu den Anträgen gibt es beim Jugendamt. Solange dem Antrag nicht stattgegeben ist, werden die 

Kosten von Kindergarten eingezogen. Der Antrag gilt nicht rückwirkend. Bei mehreren Kindern in Kindergarten 

reduzieren sich diese Kosten. 

3. Kosten für Getränke, Obst, Gemüse, Mittagessen und Nachmittagssnack  

Für die Essenskosten (Getränke und Mahlzeiten) werden aktuell 50 Euro / Monat pro Kind per Lastschrift zusammen 

mit den Trägerkosten vom Kinderladen eingezogen. 

4. Vereinsbeitrag 

Für den Vereinsbeitrag werden 2 EUR/Familie/Monat zzgl. der oben genannten Beiträge eingezogen. 

 (Stand Februar 2021) 

 


